
Veröffentlichunaen

Senatsverwaltung für Justiz und Verbraucherschutz

Allgemeine Verfüg ung
zur Anderung der Gerichtsvollzieherordnung(GVO)

Bekanntmachung vom 18, März 2024

JustV l A 5

Telefon: 901 3-3388 oder 901 3-0, intern 913-3388

.Die Landesjustizverwaltungen haben .folgende bundeseinheitliche Änderunnon der
Gerichtsvollzieherordnung (GVO) vereinbart: ' ' ' '' "'
l

2

3.

In dem Inhaltsverzeichnis wird nach der Angabe .$ 30 GeschäRszimmer' dio
Angabe "$ 30a Daten- und Informationssicherheit im GeschäRsbetrieb" ëihgeftlgt.

In $ 6 Absatz l Nummer 5 wird dle Angabe .$ 30 Absatz 2 Satz 6 GVO' durch die
Angabe .S 30a Absatz 4 Satz 2 und Absatz 5" ersetzt. ' ' ' ' '--
$ 30 erhältfolgende Fassung:

$ 30
Geschäftszimmer

gEäHEl$ËKIHilm:unnnigßl;
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dem des Amtssitzes zu unterhalten. wenn das Geschäftszimmer verkehrsgünstig
in der Nähe des Amtssitzes eingerichtet wird. eine Internetanbindung gewährleistet
Ist und die ordnungsmäßige Erledigung der Dienstgeschäfte und die Belange der
Parteien nicht beeinträchtigt werden, insbesondere dem Land und den Parteien keine
Mehrkosten entstehen. 'ln diesem Fall kann der Präsident des Landgerichts (Amts-
gerichts) dem Gerichtsvollzieher gestatten, an seinem Amtssitz zusätzlich einen
Raum zur Abhaltung von Sprechstunden (Sprechzimmer) zu unterhalten. 'Mehrere
Gerichtsvollzieher können sich zu einer Btlrogemeinschaft zusammenschließen.

(2) 'Der Gerichtsvollzieher ist verpflichtet, das Geschäftszimmer durch ein an der
Außenseite des Hauses in der Nähe des Hauseingangs anzubringendes Schild
kenntlich zu machen. das den Namen des Gerichtsvollziehers und die AufschriR
.Gerichtsvollzieher" enthalten muss. :Ist eine Anbringung an der Außenseite des
Hauses nicht möglich, gehegt auch, dass das Schild in einem erkennbaren Zukam-.
menhang mit dem Gebäude steht. 'Das Schild beschafR der Gerichtsvollzieher auf
eigene Kosten. 'Das Schild einer Bürogemeinschaft muss neben der Aufschrift
Gerichtsvollzieher" die Namen sämtlicher Gerichtsvollzieher, die Mitglieder dër
Btlrogemeinschaft sind, enthalten. SAm Eingang zum Geschäftszimmer oder in dem
ftlr eine Briefkastenanlage vorgesehenen Eingangs- oder Außenbereich des Gebäu-
des muss sich ein Briefeinwurf oder Briefkasten befinden. Öden Gerichtsvollzieher hat
mindestens ein elektronisches Gerichts- und Verwaltungspostfach oder ein anderes
nach dem OSCI-Standard eingerichtetes Postfach zu unterhalten. 7Die Vorrichtungen
ftlr BriefeinwüHe sowie das elektronische Postfach oder die elektronischen Postfä:
cher sind mindestens einm.al arbeitstäglich zu leeren beziehungsweise abzurufen

(3} 'Das Geschäftszimmer des (3erichtsvollziehers muss abschließbar sein und
von dessen privaten Räumlichkeiten getrennt, vor dem Zutritt Unbefugter geschiltzt
und - sofern es ftJr Sprechstunden genutzt wird - für den Publikumsverkehr geeignet
sein. :Ein vorhandener Zugang zu Gesetzes- und Entscheidungsdatenbanken steht
der Ausstattung mit Gesetzen und Dienstvörschriften gleich. 'Weitere Räume. in
denen sich Akten zur Lagerung oder Komponenten dar IT-Systeme, insbesondere für
Zwecke der Datensicherung und Netzwerkverbindung, befinden, müssen ebenfalls
abschließbar sein und vor dem Zugriff Unbefugter geschützt werden.

(4) Der Gerichtsvollzieher hat durch Einsatz geeigneter elektronischer Kommunika-
tionsmittel sicherzustellen. dass er täglich während dër Geschäftszeiten des Amts-
gerichts ftlr Nachrichten der vëdeilungsstelle und der Dienstaufsicht telefonisch und
tiber sein IT-System, gegebenenfalls.per Telefax, empfangsbereit ist und zeitnah auf
Rückfragen antworten kann

(5) [ier Gerichtsvollzieher hat Vorsorge zu treffen, dass eilige Aufträge unverzüglich
an seinen vertreter oder die Dienstbehörde gelangen können. falls er abwesend oder
sonst an der Erledigung der Aufträge verhindert ist

(6) 'Der Gerichtsvollzieher hat mindestens zweimal in der \A/sche an unterschiedli-
chen Tagen Sprechstunden abzuhalten. während derer er sich in seinem Geschäfts-
zimmer oder Sprechzimmer aufhalten muss. 'Die Sprechstunden sind nach $ 2
Satz 4 bekannt zu machen

4. Nach $ 30 wird folgender $ 30a eingeftlgt

$ 30a

Daten- und Informationssicherheit im Geschäftsbetrieb

(1.) Der Gerichtsvollzieher regelt den Geschäftsbetrieb unter Beachtung der Be-
stimmungen der Verordnung(EU) 2016/679 des Eurapäiëchen Parlaments und des
Rates vom. 27. April 2016 zum Schutz natilrticher Personen bei der Verarbeitung per-
sonenbezogener Daten. zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie
95/46/EG .(Datenschutz-Grundverordnung) sowie der einschlägigen bundes- und
landesrechtlichen Regelungen zum Schutz personenbezogener Daten und trier ge-
eignete technische und organisatorische Maßnahmen, um sicherzustellen und nach-
weisen zu können. dass die verarbeitung personenbezogener Daten im Einklang mit
diesen vorschriften erfolgt

(2) 'Das Geschäftszimmer ist so einzurichten, dass bei Publikumsverkehr personen-
bezogene Daten Dritter nicht offengelegt werden. :Akten, Register. Kassenbücher
und sonstige dienstliche.Unterlagen sowie ftlr dienstliche Zwecke genutzte IT.Syste-
me und Datenträger dürfen ausschließlich in Räumen. die den Anforderungen des
$ 30 Abgab 3 entsprechen. aufbewahrt und betrieben werden. 'Entsprechendes gilt
ftlr Unterlagen, die nach Landesrecht filr die Geschäftsprühing vorzuhalten s nd
ader Gerichtsvollzieher hat dafür Sorge zu tragen, dass zu Zwecken der Dienstauf-
sicht der Zugang zu dem Geschäftszimmer und dem Sprechzimmer sowie ein Zugriff
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auf sämüiche dienstlichen Unterlagen. die vom Gerichtsvollzieher genutzte Fachan-
wendung. Archivräume. Briefkästen. IT-Systeme und Datenträger sowie eingerichtete
elektronische Postfächer gewährleistet ist

(3) 'Die Vertraul ichkeit. Integrität und Verfügbarkeit der verarbeiteten Daten ist
durch geeignete technische und organisatorische Maßnahmen sicheaustellen.
ZDie verwendeten IT-Anlagen sowie die darauf venvaendeten Softwareprogramme
die Telekommunikationseinrichtungen und Datenträger sind insbesondere

gegen den physischen Zugriff Dritter sowie gegen physische Gefährdungen
zu schützen;

2. gegen unbefugte digitale Zugriffe und Gefährdungen zu schützen
anderem durch

unter

a) eine Firewall und eine Antivirensoftware
sind,

die regelmäßig zu aktualisieren

und

b) die Verwendung von Kennwörtero oder Codes. die den Anforderungen von
Absatz 5 entsprechen

3 zum Schutz ihrer Integrität arbeitstägliëh durch eine zu dokumentierende
Anfertigung von Slcherungskopien der dienstlichen Daten so zu sichern,
dass eine vollständige V\ßederherstellung der Daten zum Sicherungszeitbunkt
möglich ist; eine angefertigte Sicherunggkople darf erst dann überschrieben
oder gelöscht werden, wenn eine neue Sicherungskopie gefertigt und in ihrer
Eignung zur vollständigen \Anederherstellung verifiziert werden ist.

Die für die Datensicherung nach Satz 2 Nummer 3 genutzten Sicherungsdatenträger
sind eindeutig zu kennzeichnen. vor unberechtigtem Zugriff und zufälliger Zerstörung
zu schtltzen und sollen vom IT-System räumlich getrennt aufbewahrt werden. 'Die
verwendeten Programme und die programmierte Kurzbezeichnung der Register und
Kassenbücher dürfen nicht verändert werdend ausgenommen sind Veränderungen
durch Software:Updates. SBei Wartungs- oder Reparaturarbeiten an IT-Systemen
wählt der Gerichtsvollzieher erforderliche Dienstleistungsunternehmen sorgfältig aus
und trifft erforderlichenfalls Vereinbarungen über AuRragsverarbeitungen nach Ani
kel 28 der Datenschutz-Grundverordnung

(4) 'Die elektronische Kommunikation hat. soweit darin personenbezogene oder sol-
che Daten verarbeitet werden, die unter die amtliche verschwiegenheitspflicht fallen.
in verschlilsselter Form zu erfolgen. soweit sie nicht innerhalb der geschlossenen
Kommunikationsnetze des Landes oder des Bundes erfolgt. :Richtet der Gerichtsvoll-
zieher elektronische Postfächer selbst ein. verfährt er mit den Zugangsdaten nach

sa

(5) 'Kennwörter, Codes und andere Zugangsdaten zu den Einrichtungen und
Geräten nach Absatz 2 bis 4 dürfen nicht identisch und müssen ausreichend lang
und. komplex sein. :Anlassbezogqn. insbesondere bei dem verdacht auf Komprom-
ittierung des Zugangs. Ist eine Änderung von Kennwörtern. Codes und anderen
Zugangsdaten vorzunehmen. 'Sie sind zum Zwecke der. Dienstaußicht in einem vom
Gerichtsvollzieher versiegelten Umschlag bei der Dienstbehörde zu hinterlegen.
'lm.Falle der Änderung der Zugangsdaten sind die geänderten Daten in gleicher
Weise zu hinterlegen. Eder zuvor hinterlegte versiegelte Umschlag wird zurückgege-
ben. 'Die Übergabe nach Satz l bis 4 ist durch dle Dienstbehörde jeweils in einem
schriftlich oder elektronisch geführten Register zu protokollieren

(6) 'Kommt es zu einer Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten, hat der
Gerichtsvollzieher unverzüglich seinen unmittelbaren Dienstvorgesetzten Ünd den
Datenschutzbeauftragten seiner Dienstbehörde zu benachrichtigen. :Der nach Lan-
desrecht Verantwortliche im Sinne des Artikels 4 Nummer 7 der Datenschutz-Grund-
verordnung hat die Artikel 33 und 34 der Datenschub-Grundverordnung zu beach-

n

5. $ 52 erhältfoigende Fassung

$ 52

Zahlungsverkehr

(1.) 'Der Gerichtsvollzieher ist verpflichtet. ftlr den dienstlichen Zahlungsverkehr ein
Dienstkonto bei einer ÖKentlichen Sparkasse, einem privaten Kreditinstitut. das dem
Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes Deutscher Banken e.v. angehört,
oder bei einer Genossenschaftsbank, die der Sicherungseinrichtung des Bundesver
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bandes der [)eutschen volksbanken und Raiffeisenbanken e.V. angehört (Krediti-
nstitut). zu unterhalten. :Das Dienstkonto ist bei einem Kreditinstitut einzurichten
das eine Niederlassung oder Filiale innerhalb des Landgerichtsbezirks, in dem
der Gerichtsvollzieher bosch.äftigt ist, oder innerhalb des zugeschlagenen Bezirks
eingerichtet hat und das auch außerhalb seiner Geschäftszeiten die Ablieferung von
Bargeld ermöglichen sollte. 'Der Präsident des Landgerichts (Amtsgerichts) kann
dem Gerichtsvollzieher gestatten, sein Dienstkonto bei einem Kreditinstitut einzurich-
ten, das außerhal.b der in Satz 2 genannten Bezirke ëine Niederlassung eingerichtet
hat. wenn besondere Grtlnde dies rechtfertigen und Belange der Dienstauhlcht nicht
entgegenstehen. 'Der Gerichtsvollzieher kann ein weiterem Dienstkonto bei einem
Kreditinstitut einrichten. das nicht über eine Niederlassung innerhalb der in Satz 2
genannten Bezirke verfügen muss. SFüF die Einrichtung jedes Dienstkontos hat der
Gerichtsvollzieher eine Einwilligung des unmittelbaren Dienstvorgesetzten einzuho-
len. eHierMr hat der Gerichtsvollzieher den Entwurf der Vertragsunterlagen vorzule-
gen. 'Die E.inwllligung zur Kontoeröffnung setzt voraus, dass die Anforderungen nach
Satz 8 bis ll erfüllt sind beziehungsweise ein Abweichen davon zwischen dem
unmiäelbaren Dienstvorgesetzten und dem Gerichtsvollzieher vereinbart und doku-
mentiert wird. 'Däs für den dienstlichen Zahlungsverkehr bestimmte Konto sollte mit
dem Zusatz "Dienstkonto" geführt werden. ader Gerichtsvollzieher bevollmächtigt '
bis zu drei von seinem unmittelbaren Dienstvorgesetzten zu bestimmende Beamte
(KontobevoHmächtigte) zur jeweils alleinigen verfügung tiber sein Dienstkonto. wobei
das Online-Banking einzubeziehen ist. "Die BevolknäËlhtigung muss über seinen lod
hinaus gelten und die Möglichkeit umfassen, einer weiteren Person Untervollmacht
zu erteilen (zum Beispiel bei. vertretung oder Verhinderung dos Gerichtsvollzieherg.
' Ein Widerruf oder eine Änderung der Vollmacht bedarf der Einwilligung des unmit-
telbaren Dienstvorgesetzten. ' '' '" ''""=--''
(2).'Das Dienstkonto darf nur feür den dienstlichen Zahlungsverkehr des Gerichts-
voHziehers benutzt werden; dazu gehören beispielsnNeise nicht die Zahlungen' von
Dienstbezügen durch die gehaltszahlende Stelle. 'Das Dienstkonto darf nicht tlberzogen werden

ä l :lli IE:l ! : im :l :ë=:.:=
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(75 Ole zum Kontoauszug gehörenden Belege sind entsprechend der Regelung des
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zügen ist neben dQn einzelnen Buchungsposteh die Nummer des Kassenbuches
oder des Dienstregisters t anzugeben. 'Bëi Sammeltlberweisungen ist neben dem
ausgewiesenen Gesamtbetrag die Nummer der ausgeführten Sammelliste der
Online-Banking-Software anzugeben, aus der sich die Nummer des Kassenbuches
oder des Dienstregisten l der Einzelabbuchungen ergibt. 'Nach Ablauf der Aufbe-
wahrungsftist sind die Kontoauszüge zu vemichten; $ 43 Absatz 2 und 3 gilt entspre
cnen

In.$ 74 Absatz leNummer 7 wird die Angabe "$ 52 Absatz 5" durch dle Angabe

Diese Av tritt am 1. Mai 2024 in Kraß

1 1
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